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40 
 
Die Bürgermeisterin 
 

Bekanntmachung 
vom 09.05.2025 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des 
Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung 
am 01.04.2025 die 
 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an 

der 
29. Änderung des Flächennutzungsplans 

- Solarpark Deponie Warden - 
 

gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gelten-
den Fassung in Verbindung mit § 4 der Satzung 
über die Bürgerbeteiligung der Stadt Eschweiler 
mit dem im nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt dargestellten Geltungsbereich 
beschlossen. 
 

 
Auszug aus der ABK. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 
 
Der ca. 24,6 ha große Änderungsbereich liegt im 
Nordwesten von Eschweiler zwischen der L 240 
und der Wardener Straße auf der ehemaligen 
Zentraldeponie Alsdorf-Warden.  
 
Wesentliches Ziel der Änderung ist, auf den De-
poniescheiben 2 bis 4 die Errichtung von Frei-
flächenphotovoltaikanlagen zu ermöglichen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an 
der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fin-
det durch Veröffentlichung im Internet im Zeit-
raum 
 

vom 12.05.2025 bis einschließlich 13.06.2025 

statt. 
 
Während des oben genannten Zeitraums kann 
der Entwurf der Flächennutzungsplan-ände-
rung einschließlich der Begründung unter 
www.eschweiler.de/buergerbeteiligung 
im Internet eingesehen werden. 
Als zusätzliches Informationsangebot liegen die 
oben genannten Planunterlagen in der Abteilung 
für Planung und Denkmalpflege der Stadt E-
schweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbe-
reich vor Zimmer 448-451, während der 
Dienststunden: 
 
Montag - Mittwoch 
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag 
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr  
Freitag 
08.30 - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Während des oben genannten Zeitraums hat die 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich über die an-
stehende Planung, insbesondere ihre Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen zu informieren, sich 
dazu mündlich oder schriftlich zu äußern und zu 
den oben angegebenen Dienstzeiten die Pla-
nung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern. 
Stellungnahmen können auch als E-Mail an  
bauleitplanung@eschweiler.de 
abgegeben werden. Bei schriftlichen Stellung-
nahmen und E-Mails wird darum gebeten, den 
vollständigen Namen und die Anschrift anzuge-
ben. 
 

Datenschutz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
folgt auf der Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG 
NRW). 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende Beschluss für die 29. Änderung 
des Flächennutzungsplans – Solarpark Deponie 
Warden - wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 

Eschweiler, 05.05.2025 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 

http://www.eschweiler.de/buergerbeteiligung
mailto:bauleitplanung@eschweiler.de
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41 
Bekanntmachung 

 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszu-
stellungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Frau Madeline Kristin Heller, derzei-
tiger Aufenthalt unbekannt, gerichtete 
Mahnung vom 28.04.2025, Mahnungs-
nummer DRMA379638/5120868, kann von 
der Zahlungspflichtigen bei der Bürger-
meisterin der Stadt Eschweiler, Finanz-
buchhaltung - Zahlungsabwicklung -, Zim-
mer 503, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 
Eschweiler 
 
montags bis mittwochs 
und freitags    
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 05.05.2025 
 
Leonhardt  
Bürgermeisterin 
 
 
42 

Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 4 BekanntmVO NRW 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in der zurzeit 
geltenden Fassung sowie § 10 der Hauptsat-
zung der Stadt Eschweiler vom 14.12.2016 
 
Die an Frau Andreea-Luiza Padure, letzte be-
kannte Anschrift, Grabenstraße 1, 52249 
Eschweiler, gerichteten Einstellungsbescheide 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom 
25.04.2025, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/ 
31068A/B, kann durch die Antragstellerin bei der 

Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler, Jugend-
amt -Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 236, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt der Kostenersatzbe-
scheid an dem Tage als zugestellt, an dem seit 
dem Tage des Aushängens bzw. Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit dem 
Tag der Zustellung beginnt die einmonatige Wi-
derspruchsfrist. 
 
Eschweiler, 05.05.2025 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
 
 
43 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage 
am 15.06.25, 07.09.25, 09.11.25 und 21.12.25 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006, GV.NRW  S. 
516, SGV NRW 113) in der jeweils geltenden Fas-
sung i.V. mit § 27 Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) vom 13.05.1980 (GV NW S. 528, SGV NRW 
2060) in der jeweils geltenden Fassung wird für 
die Stadt Eschweiler gemäß Beschluss des Rates 
vom 07.05.2025 verordnet: 

 
§ 1  Anlass 

 
Aus Anlass der Stadtfeste dürfen am Sonntag 
15.06., 07.09., 09.11. und 21.12.25, Verkaufsstel-
len in einem Bereich, der wie nachfolgend 
eingegrenzt ist, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr ge-
öffnet sein: 
 

- im Westen durch die Rue de 
Wattrelos zwischen dem Abzweig 
Odilienstraße bis zur Bundesau-
tobahn-Auffahrt Eschweiler-West, 

- im Norden durch die Bundesau-
tobahn A 4 zwischen der Auffahrt 
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Eschweiler-West und der gedach-
ten Verlängerung der Wollen-
weberstraße in nördliche Rich-
tung, 

- im Osten durch Bergrather Straße 
über die Indestraße – An der Was-
serwiese – Königsbenden – 
Dürener Straße – Kreuzung Wol-
lenweberstraße sowie deren 
gedachte Verlängerung in nördli-
che Richtung bis zur 
Bundesautobahn 4  

- im Süden beginnend an der Kreu-
zung Rue de Wattrelos/Abzweig 
Odilienstraße über die Odilienst-
raße – Röthgener Straße - 
Talstraße bis zur Bergrather 
Straße. 
 

Der insofern umgrenzte Geltungsbereich ist auf 
der als Anlage beigefügten Karte abgebildet; 
diese ist Bestandteil der ordnungsbehördlichen 
Verordnung. 
 

§ 2  Arbeitnehmerschutz 
 
Der besondere Schutz der Arbeitnehmer nach § 
11 Arbeitszeitgesetz in Verbindung mit § 10 Abs. 
1 und § 11 des Ladenöffnungsgesetzes ist zu be-
achten. 
 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung 
können als Ordnungswidrigkeit nach § 12 Laden-
öffnungsgesetz geahndet werden. 
 

§ 4  In-Kraft-Treten 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer 
Verkündung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur ordnungsbehördlichen Verord-
nung 

 
Lageplan verkaufsoffene Zone für die ver-
kaufsoffenen Sonntage am 15.06., 07.09., 

09.11. und 21.12.2025  
 

 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verord-
nung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen nach Ablauf von sechs Monaten seit 
Verkündung dieser Änderungssatzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 07.05.2025 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Hinweisbekanntmachungen 
 

Jagdgenossenschaft des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes 
Eschweiler V -Dürwiß- 
 

Bekanntmachung 
 
Der Vorstand des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirkes Eschweiler V -Dürwiß- gibt hiermit öffent-
lich bekannt: 
 
Die Jagdgenossenschaftsversammlung des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes Eschweiler V -
Dürwiß- hat in der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung am 29.04.2025 den Beschluss 
gefasst, an die berechtigten Jagdgenossen ei-
nen Jagdpachtanteil je ha bejagbarer Fläche 
auszuzahlen. 
 
Die berechtigten Jagdgenossen werden hiermit 
aufgefordert, ihre Ansprüche innerhalb von vier 
Wochen nach Erscheinen dieser Bekanntma-
chung beim Vorsitzenden des gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes Eschweiler V –
Dürwiß-, 
 
Herrn Josef Willms, Jülicher Straße 149 in 
52249 Eschweiler, 
 
schriftlich zur Niederschrift anzumelden. 
 
Fax: 02403-53813 
E.-Mail: Containerwillms@web.de 
 
Ansprüche, die nicht bis zu diesem Zeitpunkt 
geltend gemacht werden, verfallen der Kasse 
des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes. Über die 
weitere Verwendung entscheidet in diesem Fall 
die Jagdgenossenschaftsversammlung. 
 
Die Jagdgenossenschaft handelt nach den Vor-
gaben der Datenschutzgrundverordnung. Das 
Informationsblatt für Jagdgenossenschaften ist 
auf der Versammlung ausgehändigt worden und 
kann über den Vorsitzenden bezogen werden.  
 
Eschweiler, den 29.04.2025  
Der Vorstand 
 
 
 
 


